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Danke für die Antwort. Das habe ich mir auch schon gedacht, aber man ist natürlich trotzdem
etwas verunsichert durch diese Art der Formulierung. Dann hoffe ich mal, dass meine Vermieter
sich auch mit dieser Annahmeerklärung zufrieden geben, denn mehr als das werde ich ja dann
wahrscheinlich erstmal nicht vorweisen können.
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annahmeerkl%C3%A4rung/?postID=542719#post542719
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